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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1988

Norm

BAG §14 Abs2

Rechtssatz

Teilt der Lehrberechtigte seinen Lehrlingen gemäß § 9 Abs 4 BAG das Ende ihrer Lehrverhältnisse unter Berufung auf

den Endigungsgrund des § 14 Abs 2 BAG wegen "Betriebsau5ösung" mit, gibt er damit keine (unzulässige) auf die

vorzeitige Beendigung der Lehrverhältnisse gerichtete Willenserklärung, sondern lediglich eine - wenn auch

rechtsirrige - Wissenserklärung ab.
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